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Teil I. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

 

 

A. Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich umfasst den Bereich Karl-Friedrich-Straße / Steubenstraße vom Turn-

platz bis zur Klarastaffel, den Bereich Sedan / Rennfeld zwischen Enz, Jahnstraße und Renn-

feldstraße, das Brauereigelände und die anschließenden Gebäude an der Jahnstraße und Ecke 

Schwarzwaldstraße, den Bereich Bleichstraße zwischen Schwarzwald-, Lamey-, Lisaine- und 

Kallhardtstraße und den Bereich Calwer Straße mit den daran anschließenden Mischgebiets-

bereichen der Au. Der genaue Geltungsbereich ist der Planzeichnung zu entnehmen. Entspre-

chend dem Ziel der Planung, die Mischgebiete in ihrer Funktion - insbesondere auch für das 

Wohnen - zu erhalten bzw. zu schützen, erfolgte auch die Abgrenzung des Geltungsbereichs. 

In der Systematik der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist in Mischgebieten, die gewerb-

lich geprägt sind, eine allgemeine Zulässigkeit von nicht kerngebietstypischen Vergnügungs-

stätten vorgesehen (sofern sie nicht unzumutbar im Sinne von § 15 BauNVO sind). In Misch-

gebieten, die durch Wohnnutzung geprägt sind, sind nicht kerngebietstypische Vergnügungs-

stätten ausnahmsweise zulässig. Daher besteht in sämtlichen als Mischgebiet einzustufenden 

Bereichen basierend auf der Vergnügungsstättenkonzeption ein planungsrechtlicher Rege-

lungsbedarf. 

 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst daher u. a. sämtliche als 

Mischgebiet festgesetzten Bereiche des Ergänzungsbebauungsplans BP 524 in der Auvorstadt 

und die im Rahmen von § 34 BauGB vom Baurechtsamt als gewerblich geprägte Mischgebie-

te eingestuften Bereiche des Sedan-Rennfeld-Viertels und der Südweststadt.  

 

 

Geltungsbereich 
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B. Anlass + Ziele der Planaufstellung 

 

Am 24.07.2012 hat der Gemeinderat die „Vergnügungsstättenkonzeption für die Stadt Pforz-

heim“ als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 1 (6) Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) 

beschlossen. 

 

Aufbauend auf einer umfassenden Analyse sämtlicher bestehender Standorte und Gebiete mit 

theoretischer Zulässigkeit von Vergnügungsstätten (MK, MI, GE) wurde eine gesamtstädti-

sche Strategie mit entsprechenden Handlungsleitlinien entwickelt. Diese Steuerungskonzepti-

on, die das gesamte Stadtgebiet im Blick hat, zeigt klare Perspektiven für die Ansiedlung und 

Steuerung von Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten, differenziert nach Gebieten und 

Standortlagen bis hin zur planungsrechtlichen Feinsteuerung. Darüber hinaus wurden Maß-

nahmen zur Umsetzung empfohlen und prioritäre Handlungsbedarfe benannt. 

  

Die im Rahmen der Vergnügungsstättenkonzeption durchgeführte Standortanalyse hat ge-

zeigt, dass bestehende Vergnügungsstätten insbesondere in den Innenstadtrandlagen zu städ-

tebaulich-funktionalen Unverträglichkeiten und Nutzungskonflikten führen. Diese haben in 

Teilbereichen bereits zu einem fortgeschrittenen Trading-Down-Prozess (Abwertungsprozess) 

geführt. 

 

Darüber hinaus fallen Vergnügungsstätten durch ihre Wirkung auf den öffentlichen Raum auf. 

Diesbezüglich ist vor allem auf die sehr offensive Werbung hinzuweisen. Neben zahlreichen 

Außenwerbeanlagen werden häufig auch vollflächige Fensterbeklebungen eingesetzt. Diese 

Maßnahmen führen zu einer Abschottung nach außen, was im Widerspruch zu einer offenen 

attraktiven Schaufenstergestaltung in Versorgungsbereichen steht. Der öffentliche Raum wird 

durch die massive Werbung sowie die Abschottung städtebaulich und gestalterisch negativ 

beeinflusst. 

 

Die Vergnügungsstättenkonzeption kommt zu dem Ergebnis, dass in Mischgebieten insbe-

sondere Spielhallen und Wettbüros zum Schutz der Wohnnutzung nicht verträglich anzusie-

deln sind und empfiehlt daher einen Ausschluss dieser Nutzungen. Vergnügungsstätten mit 

sexuellem Hintergrund sollen ebenfalls ausgeschlossen werden. Nicht kerngebietstypische 

Diskotheken und Tanzlokale sollen nur in den gewerblich geprägten Teilen der Mischgebiete 

ausnahmsweise zulässig sein. In den durch Wohnen geprägten Teilbereichen soll eine Zuläs-

sigkeit zukünftig ausgeschlossen werden. 

 

Die Vergnügungsstättenkonzeption selbst entfaltet keine Rechtswirkung. Sie stellt jedoch 

einen „schwerwiegenden Abwägungsbelang“ dar. Die rechtliche Verbindlichkeit wird durch 

die Bauleitplanung, die die Konzeptinhalte in Planungsrecht umsetzt, erzielt. Mit diesem Be-

bauungsplan sollen die Empfehlungen aus der Vergnügungsstättenkonzeption für die Misch-

gebiete südlich der Innenstadt umgesetzt werden.  

 

Ziel der Planung ist der Ausschluss von Vergnügungsstätten zum Schutz der Wohnnutzungen 

in Misch- und angrenzenden Wohngebieten (MI, WA, WR, WB) und der sozialen Einrichtun-

gen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sportplätze, Ausbildungszentren) sowie zur Wahrung von 

Aufwertungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das Stadt- und Ortsbild soll vor negativen 

städtebaulichen und gestalterischen Auswirkungen geschützt werden. In den Innenstadtrand-

lagen soll die Angebotsvielfalt von traditionellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben 

bewahrt werden. Nutzungsverdrängungen, Verzerrungen im Miet- und Bodenpreisgefüge und 

Häufungen/Konzentrationen von Vergnügungsstätten sollen verhindert werden. 

 

https://ris02.it.pforzheim.org/ai/si010_j.asp?YY=2012&MM=07&DD=24
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Zur Sicherung der Ziele dieser Planung wurden bereits eine Veränderungssperre beschlossen 

(vergleiche auch Kapitel E. 3.). 

 

Zur Erforderlichkeit der Planung im Zusammenhang mit dem Landesglücksspielgesetz siehe 

Kapitel G. 2. 

 

 

C. Verfahrensablauf 

 

Der Bebauungsplan wird im förmlichen Verfahren aufgestellt mit Umweltbericht. 

 

 

D. Übergeordnete Planungen 

 

1. Regionalplan 

 

Der Regionalplan Nordschwarzwald 2015 legt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Siedlungsbereich fest. Die innenstadtnahen Mischgebiete werden zudem als Versorgungskern 

festgelegt. Entsprechend der Maßstabsebene enthält der Regionalplan keine Ziele oder 

Grundsätze, die explizit Vergnügungsstätten betreffen. 

 

 

2. Flächennutzungsplan 

 

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet überwiegend als gemischte Bauflächen dargestellt. 

Da der vorliegende Bebauungsplan lediglich die Regelungen innerhalb der bestehenden Bau-

gebiete ändert und nicht die Gebietskategorien, wird dieser Bebauungsplan aus dem Flächen-

nutzungsplan entwickelt. 

 

 

E. Gebietsbeschreibung 

 

1. Umgebung + Vorprägung des Plangebiets 

 

Das Plangebiet umfasst die Mischgebiete südlich der Innenstadt, die einerseits - insbesondere 

in den Innenstadtrandlagen - eine Versorgungsfunktion mit Handels- und Dienstleistungsnut-

zungen wahrnehmen und andererseits auch eine wichtige Funktion als innenstadtnahe Wohn-

standorte erfüllen. 

 

 

2. Vorhandene Nutzungen 

 

Insgesamt überwiegt die Wohnnutzung im Plangebiet. Daneben befinden sich vielfältige Ein-

zelhandels- und Dienstleistungsnutzungen sowie Gastronomiebetrieben mit Schwerpunkt in 

den Innenstadtrandlagen, insbesondere im Sedanviertel. Hier befindet sich auch ein neues 

Hotel. Gewerbenutzungen, teilweise auch in größeren Betrieben der Metallverarbeitung, 

Schmuckproduktion sowie Brauereien befinden sich schwerpunktmäßig im östlichen Teil der 

Karl-Friedrich-Straße, in der südlichen Bleichstraße sowie südlich der Calwer Straße/Sankt 

Georgensteige. Das Plangebiet ist insgesamt sehr heterogen geprägt. Als wichtige kulturelle 

Anziehungspunkte sind das Reuchlinhaus (Schmuckmuseum), das Technische Museum, die 
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Pforzheim-Galerie, das Jugendzentrum „Kupferdächle“, die Edelsteinausstellung Schütt, die 

Herz-Jesu-Kirche und die Stadtkirche zu nennen. 

 

Im Rahmen der Vergnügungsstättenkonzeption wurden zur Analyse der Konfliktpotenziale 

und möglicher Auswirkungen von Vergnügungsstätten folgende Untersuchungskriterien zu-

grunde gelegt: 

 die Lage der Vergnügungsstätte (z.B. Hauptgeschäftslage/Randlage/Nebenstraße/ 

Stadteingang etc.) 

 die räumliche Verteilung möglicher Vergnügungsstätten im Bestand (evtl. Konzentratio-

nen) 

 das nähere Umfeld (Art und Maß der baulichen Nutzungen, Einzelhandels- und Dienst-

leistungsangebot, Angebotsvielfalt/- qualität etc.) 

 ihre Wirkung auf den Außenraum und städtebauliche Präsenz, wobei die vielfältigen und 

differenzierten Störpotenziale zu beachten sind. 

 

Zu einer Negativbewertung eines Standortes führt die allgemeine negative Wirkung der Ein-

richtung auf den Außenraum. Dies bezieht sich u.a. auf die Gestaltung der Einrichtung, die 

sich schlechtestenfalls durch auffällige, sich nicht einfügende Außenwerbung (grelle/ 

aggressive Lichtwerbeanlagen, Neonlicht, Blinklicht etc.) sowie durch eine geschlossen wir-

kende Erdgeschosszone (verklebte, verdunkelte Schaufenster oft in Kombination mit aggres-

siver Werbung) auszeichnet. 

 

Weiterhin fällt die Umfeldsituation negativ ins Gewicht, wenn es sich um eine Häufung von 

Spielhallen, Wettbüros und anderen Vergnügungsstätten handelt und sich die Nutzung gleich-

zeitig in einer städtebaulich/gestalterisch vernachlässigten räumlichen Situation befindet oder 

insgesamt Hinweise auf einen "Trading-Down-Prozess" (Rückgang der Angebotsvielfalt, 

Leerstände, Investitionsstau etc.) bestehen. 

 

Im Ergebnis wurden bei der der standortbezogen Analyse der Störpotenziale von Spielhallen 

im Rahmen der Vergnügungsstättenkonzeption an zahlreichen Standorten städtebaulich nega-

tive Wirkungen festgestellt. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die räumliche Verteilung der Vergnügungsstätten in der 

Kernstadt zum Zeitpunkt der Erstellung der Vergnügungsstättenkonzeption. Die meisten Ver-

gnügungsstätten befinden sich in den Innenstadtrandlagen. Nahezu im gesamten Randbereich 

um die Hauptgeschäftslage haben sich Vergnügungsstätten - insbesondere Spielhallen - ange-

siedelt, die auf Grund ihrer städtebaulichen Präsenz teilweise in erheblichem Maße zu Nut-

zungsunverträglichkeiten führen. 

 

Im Bereich südlich der Innenstadt wurde die Darstellung entsprechend einer Bestandsauf-

nahme im Dezember 2019 aktualisiert. Seit 2011 wurden zwei Spielhallen und eine Diskothek 

im östlichen Teil des Plangebietes (siehe entsprechende Markierung in der Abbildung) sowie 

eine Spielhalle (siehe Pfeil in der Abbildung) und ein Wettbüro in der nördlichen Bleichstraße 

geschlossen (violettes Dreieck, das unter dem roten Dreieck im Plan kaum zu erkennen ist).  
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Räumliche Verteilung der Vergnügungsstätten in der Kernstadt (rotes Dreieck Spielhalle, violettes Dreieck 

Wettbüro, gelbes Quadrat Diskothek), Stand 2011, Überprüfung und Aktualisierung für den Bereich südlich der 

Innenstadt im Dezember 2019 

 

Fünf Spielhallen im Geltungsbereich bestehen weiterhin (Stand Dezember 2019). Die im 

Rahmen der Vergnügungsstättenkonzeption festgestellten Nutzungsunverträglichkeiten wur-

den im Rahmen der aktuellen Bestandsaufnahme im Wesentlichen bestätigt: 

 

Zwei Spielhallen befinden sich im Quartier Kaiser-Friedrich-Straße („KF“). In diesem Quar-

tier war bis ca. 2012 ein deutlicher Trading-Down-Effekt zu beobachten. Diesen Trading-

Down-Effekt hat die Stadt mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand durch Städ-

tebauförderung in einem Sanierungsgebiet gestoppt und eine Aufwertung des Quartiers er-

reicht. Die Spielhallen laufen diesen Zielen der Stadt zuwider und bürgen mittelfristig die 

Gefahr eines erneuten Abwärtstrends. Für eine Spielhalle wurde aufgrund des Landesglücks-

spielgesetzes die weitere gewerberechtliche Erlaubnis abgelehnt, so dass davon auszugehen 

ist, dass diese Spielhalle in Zukunft nicht mehr weiter betrieben wird. 

 

Zwei Spielhallen befinden sich im Sedanviertel in der nördlichen Bleichstraße. Dieser Bereich 

ist als Nebenlage zu bezeichnen. Die Qualität des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebo-

tes ist hier geringer als in der Innenstadt. Für diese Spielhallen wurde aufgrund des Landes-

glücksspielgesetzes die weitere gewerberechtliche Erlaubnis abgelehnt bzw. läuft zum 

31.12.2019 aus. Insofern ist davon auszugehen, dass diese Spielhallen in Zukunft nicht mehr 

betrieben werden. 

 

Betriebe wurden seit 2011 geschlossen 

Bereich Südlich der Innenstadt 
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Eine weitere Spielhalle befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude (ehemaliges 

Kontorhaus von Kollmar und Jourdan) in der südlichen Bleichstraße, einem typischen Grün-

derzeitquartier mit einer gemischten Nutzung aus Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie, 

Handwerkern, Dienstleistungsunternehmen und kulturellen Nutzungen (u. a. das Jugendzent-

rum „Kupferdächle“). Hier befinden sich die historischen Fabrikgebäude von Kollmar und 

Jourdan. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz und haben aufgrund ihrer charakteristi-

schen Architektur mit der vertikalen Gebäudegliederung und dem historischen Bauschmuck 

eine hohe Identifikationswirkung für den Stadtteil. Sie stellen einen architektonischen Glanz-

punkt in der Bleichstraße dar, der von gesamtstädtischer Bedeutung ist. In den Gebäuden be-

finden sich auch die Pforzheimgalerie und das Technische Museum. Das Quartier ist stärker 

von Wohnnutzung geprägt und weist weniger hochwertige Einzelhandelsgeschäfte auf als das 

Sedanviertel. Zahlreiche leerstehende Ladenlokale im Bereich der südlichen Bleichstraße 

(z.B. Bleichstraße 55, 65, 69, 69a; Stand Dezember 2019) lassen einen weiteren Trading-

Down-Effekt befürchten. 

 

 

3. Bestehende Planungen 

 

Bestehende Bebauungspläne 

 

Im Bereich südlich der Innenstadt gelten folgende Bebauungspläne, die teilweise durch Fest-

setzungen der Art der Nutzung als Mischgebiete die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten und 

anderen Einrichtungen regeln:  

 

B-Plan 

Nr. 
Bezeichnung Rechtskraft 

311 Auvorstadt West 29.05.1952 

314 Auvorstadt Ost 07.01.1953 

345 Südstadt I 22.11.1955 

366 zw. Calwer-u. Gabelsbergerstr. 01.02.1957 

   5 vom Rod 21.12.1905 

168 Weiherberg  und  Bohrain-Gebiet  Teil I 29.09.1932 

174 Scheuerberg  Rodgebiet 23.05.1935 

181 
zw. Hans Sachsstr. und Benckiserstr.  

sowie Westliche-Karl-Friedrich-Str. 
19.12.1935 

303 Sedan Rennfeld 26.05.1952 

310 Enz, Jahnstraße, Kaiser Friedrich Str.,Benckiserstraße 29.05.1952 

312 Bleichstr., Ecke Jahnstr. 14.10.1952 

317 Bleichstr. zw. Raben-und Adlerstr. 31.03.1953 

319 Kaiser Friedrich Str. zw. Jahn-u. Westendstr. 11.09.1953 

357 Dillsteiner-u. Enzstr. und Enz 12.09.1956 

359 Bohrainstr. und Umgebung 12.09.1956 

387 Wilhelmshöhe 19.03.1959 

423 Benckiserbrücke  und Umgebung 20.03.1965 

526 Liebeneckstraße nördl. Abschnitt 25.01.1979 

562 Rennfeld 24.10.1987 

749 Ehemaliges Hafner-Areal 27.01.2017 

 

Innerhalb dieser Plangebiete gibt es Bereiche, in denen sich die Zulässigkeit von Vergnü-

gungsstätten nach § 34 Baugesetzbuch richtet, weil es sich um einfache Bebauungspläne (z.B. 
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übergeleitete Fluchtlinienpläne) handelt. Daneben gibt es auch unbeplante Innenbereiche nach 

§ 34 BauGB, die als faktische Mischgebiete einzustufen sind. 

 

Der bestehenden Bebauungsplan Nr. 749 liegt im Geltungsbereich und setzt bereits einen 

Ausschluss von Vergnügungsstätten fest. Hier besteht kein zusätzliches planungsrechtliches 

Regelungsbedürfnis für Vergnügungsstätten. Da der Bebauungsplan Nr. 749 komplett vom 

Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umgeben ist, also mitten in seinem Plan-

gebiet liegt, wird dieser Bereich aufgrund der besseren Lesbarkeit nicht aus dem Geltungsbe-

reich herausgenommen.  

 

Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung Pforzheim Innenstadt 

 

Im Zuge des Fassadenkonzeptes wurde die Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung Pforzheim 

Innenstadt aufgestellt, die auch einige Geschäftslagen südlich der Innenstadt im Geltungsbe-

reich dieses Bebauungsplans umfasst. Dies betrifft für die Geschäftslagen im Nebenzentrum 

um den Sedanplatz (insbesondere Dillsteiner Straße und nördliche Bleichstraße) und der Au 

(Kreuzstraße). 

 

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu Werbeanlagen von Vergnügungsstät-

ten ersetzen die Festsetzungen der Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung in den genannten 

Teilbereichen südlich der Innenstadt hinsichtlich der festgesetzten Inhalte. Alle übrigen Fest-

setzungen der Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung gelten weiterhin. 

 

Rechtscharakter des Bebauungsplans und Verhältnis zu bestehendem Planungsrecht 

 

Bei dem nun aufgestellten Bebauungsplan handelt es sich um einen Ergänzungsbebauungs-

plan, mit dem alle oben aufgeführten bestehenden Bebauungspläne sowie die Gestaltungs- 

und Werbeanlagensatzung hinsichtlich der Art der zulässigen baulichen Nutzung und der ört-

lichen Bauvorschriften in Bezug auf Vergnügungsstätten geändert werden. Alle übrigen Rege-

lungen der rechtskräftigen Bebauungspläne sowie der Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung 

bleiben unberührt. 

 

Veränderungssperre 

 

Um die Ziele der Planung während des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplans zu si-

chern und eine unkontrollierte Ansiedlung von Vergnügungsstätten zu verhindern, hat der 

Gemeinderat am 16.05.2017 eine Veränderungssperre beschlossen, die am 26.05.2017 in 

Kraft getreten ist. Am 26.03.2019 hat der Gemeinderat die Verlängerung der Veränderungs-

sperre um ein Jahr beschlossen.  

 

 

F. Planungskonzept 

 

1. Nutzungskonzept 

 

Besondere Ziele in den Mischgebieten sind (vergleiche Kapitel B.): 

 der Schutz der Wohnnutzungen in Misch- und angrenzenden Wohngebieten (MI, WA, 

WR, WB) 

 der Schutz der sozialen Einrichtungen (z.B. Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbil-

dungszentren, Kindergärten) 

 der Schutz des Stadt- und Ortsbildes 
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 der Schutz des Bodenpreisgefüges 

 die Vermeidung von Häufungen/Konzentrationen von Vergnügungsstätten. 

 

Zum Schutz des zum Teil hohen Wohnanteils sowie zur Sicherung der planerischen Ziele, 

dies zu erhöhen bzw. weiter zu entwickeln, sollen Vergnügungsstätten auch in den Mischge-

bieten der Kernstadt und den angrenzenden Stadtteilen ausgeschlossen werden. Vergnügungs-

stätten wirken sich insbesondere in strukturell schwächeren Bereichen mit "Trading-Down-

Tendenzen" negativ auf die Entwicklung des Bodenpreisniveaus aus. Auf Grund der hohen 

Erträge, die mit diesen Nutzungen erzielt werden (können), sind sie in der Lage höhere Miet-

preise zu zahlen. Damit festigen Vergnügungsstätten ggf. "Trading-Down- Prozesse", indem 

sie die Bodenpreise (künstlich) hochhalten, was insbesondere für Stadtsanierungsbestrebun-

gen (auch im Zusammenhang mit dem Programm Soziale Stadt) erschwerend wirkt. 

 

Bezüglich der Innenstadtrandlagen ist es Ziel, die zentralen Versorgungsbereiche Pforzheims 

zu schützen bzw. aufzuwerten. Beginnende Trading-Down-Prozesse (Abwertungsprozesse) 

sollen gestoppt werden. Es sollen die Voraussetzungen für eine Aufwertung dieser innen-

stadtnahen Quartiere geschaffen werden. 

 

Die Stadtverwaltung unternimmt umfangreiche Anstrengungen zur Aufwertung des Bereiches 

südlich der Innenstadt. Beispielhaft zu nennen sind: 

 In den mittlerweile abgeschlossenen Sanierungsgebieten Kaiser-Friedrich-

Straße/Weststadt und Innenstadt Südost, die wesentliche Teile des vorliegenden Gel-

tungsbereiches umfassten, wurden zahlreiche Gebäude und Straßen mit erheblichen 

Fördermitteln neu gestaltet. 

 Die Gestaltungs- und Werbeanlagensatzung mit dem Fassadenförderprogramm, das aus-

schließlich aus kommunalen Mitteln finanziert wird. Gebäudeeigentümer werden bei der 

Aufwertung ihrer Fassaden unterstützt. Dieses gilt für die die Geschäftslagen des Ne-

benzentrum um den Sedanplatz (insbesondere Dillsteiner Straße und nördliche Bleich-

straße) und der Au (Kreuzstraße). Neben einer finanziellen Unterstützung gibt es ein Be-

ratungsangebot der Stadt. 

 Die Sondernutzungssatzung mit den Gestaltungsrichtlinien für die private Möblierung 

im öffentlichen Raum, die u.a. die Qualität der Außengastronomie und der Warenausla-

gen verbessern soll. Auch hier gibt es neben verbindlichen Regelungen ein Beratungs-

angebot. 

 Das Gestaltungshandbuch für den öffentlichen Raum. Dabei werden die Straßenräume 

klassifiziert und verschiedene Gestaltungsstandards definiert, um sukzessive eine Auf-

wertung des öffentlichen Raums zu erreichen. 

 die Steuerung von Einzelhandel nach dem Märkte- und Zentrenkonzept. Im Bereich der 

Wilferdinger Höhe wird Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten durch einen 

Bebauungsplan ausgeschlossen. So sollen die bestehenden Einzelhandelsbetriebe in den 

zentralen Versorgungsbereichen geschützt und langfristig die Ansiedlung weiterer Ein-

zelhandelsbetriebe in der Innenstadt gefördert werden. 

 

Die Steuerung von Vergnügungsstätten ist eine wichtige Vorrausetzung für die beabsichtigte 

Aufwertung der Innenstadt. 

 

Gutachterlich wird daher empfohlen Spielhallen und Wettbüros in den Innenstadtrandlagen 

(innenstadtnahe Mischgebiete) zum Schutz des Bodenpreisgefüges der Nebenlage, zum 

Schutz vor einer (weiteren) Verdrängung von Einzelhandelsbetrieben und einzelhandelsnahen 

Dienstleistungen sowie zur Vermeidung einer weiteren Ausprägung des bereits eingesetzten 

bzw. einsetzenden Trading-Down-Prozesses auszuschließen. 
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Die Steuerung von Vergnügungsstätten nach der Vergnügungsstättenkonzeption ist zudem ein 

weiterer Beitrag zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche. 

 

In der Vergnügungsstättenkonzeption werden folgenden Unterarten von Vergnügungsstätten 

unterschieden: 

 Spielhallen und Wettbüros  

 Diskotheken und Tanzlokale  

 Vergnügungsstätten mit sexuellem Hintergrund 

 

Auf Grund der unterschiedlichen Nutzungsprofile und der entsprechenden Störpotenziale der 

genannten Unterarten gibt die Vergnügungsstättenkonzeption für die verschiedenen Typen 

differenzierte Empfehlungen, die nun planungsrechtlich umgesetzt werden sollen. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Spielhallen und Wettbüros sowie Vergnü-

gungsstätten mit sexuellem Hintergrund in allen Mischgebieten ausgeschlossen werden sol-

len. Nicht kerngebietstypische Diskotheken und Tanzlokale sollen nur in den gewerblich ge-

prägten Teilen der Mischgebiete ausnahmsweise zulässig sein. In den durch Wohnen gepräg-

ten Teilbereichen soll eine Zulässigkeit zukünftig ausgeschlossen werden.  

 

 

G. Auswirkungen + Folgen der Planung 

 

1. Auswirkungen für die Grundstückseigentümer und -nutzer 

 

Das im vorangegangenen Kapitel dargestellte Nutzungskonzept für den Geltungsbereich die-

ses Bebauungsplans kann zu Einschränkungen der Eigentumsbefugnisse der Grundstücksei-

gentümer und –nutzer führen. Bisher bestehende Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

können eingeschränkt werden. 

 

Gemäß § 42 Abs. 2 BauGB kann unter bestimmten Umständen eine Entschädigungen für 

Eingriffe in die zulässige Nutzung innerhalb der ersten sieben Jahre ab erstmaliger Zulässig-

keit geltend gemacht werden. Diese Frist von sieben Jahren ist in fast allen betroffenen Be-

bauungsplänen bereits abgelaufen. In den letzten sieben Jahren ist lediglich der Bebauungs-

plan „Ehemaliges Hafner-Areal“ in Kraft getreten, der jedoch Vergnügungsstätten komplett 

ausschließt. Nach Ablauf der 7-Jahres-Frist kann ein Planungsschaden allenfalls durch Ein-

griffe in die ausgeübte Nutzungen entstehen, wenn „infolge der Aufhebung oder Änderung 

der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Mög-

lichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten 

Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden“. Allerdings wirkt 

sich die Überplanung der bestandsgeschützten Nutzung auf die Erträge der Grundstücksnut-

zung und damit den Verkehrswert nicht spürbar aus, da die ausgeübten Nutzungen im Rah-

men des Bestandsschutzes weiter ausgeübt werden können und vielfältige andere Nutzungs-

möglichkeiten bestehen. 

 

Die Spielhallen und Wettbüros im Geltungsbereich genießen mit ihren derzeitig vorhandenen 

und genehmigten Nutzungen Bestandsschutz. Allerdings wird der Bestandsschutz durch das 

vorliegende Nutzungskonzept im Wesentlichen auf den passiven Bestandsschutz begrenzt. 

Das bedeutet in diesem Fall, dass durch den Ausschluss von Spielhallen und Wettbüros im 

Geltungsbereich zukünftig keine Entwicklungsmöglichkeiten für diese Betriebe bestehen 

werden, dass also keine genehmigungspflichtigen Erweiterungen oder Änderungen mehr 
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möglich sein werden. Bei festgestellten oder beantragten Nutzungsänderungen erlischt der 

Bestandsschutz. 

 

Konkret bedeutet dies, fünf Spielhallen sind von den neuen Regelungen betroffen. Diesen 

Betrieben werden durch die vorliegende Planung die Entwicklungsmöglichkeiten für die Be-

standsnutzung genommen. Daneben werden allen Eigentümern die Nachnutzungsmöglichkei-

ten als Spielhallen, Wettbüros und Vergnügungsstätten mit sexuellem Hintergrund genom-

men. 

 

Durch die vorgesehenen Regelungen zur Zulässigkeit von Vergnügungsstätten werden die 

Nutzungsmöglichkeiten der Grundstücke jedoch nur um einzelne Nutzungen eingeschränkt. 

Der Ausschluss von Vergnügungsstätten führt nur zu einer geringfügigen Änderung der Art 

der baulichen Nutzung.  

 

Die ausgeschlossenen Vergnügungsstätten bilden nur einen untergeordneten Teil des breiten 

Nutzungsspektrums eines Mischgebietes, so dass diese Regelungen zu keiner wesentlichen 

Einschränkung des Eigentums führen. Den Eigentümern stehen die vielfältigen anderen Nut-

zungen dieses Baugebietes zur Verfügung. 

 

Die Einschränkungen für die Eigentümer sollen nur so weit gehen, wie dies zur Erreichung 

der städtebaulichen Ziele erforderlich ist. Daher wurde anhand der Erkenntnisse aus der Ver-

gnügungsstättenkonzeption für die Spielhallen im Geltungsbereich konkret geprüft, inwieweit 

ein über den passiven baurechtlichen Bestandsschutz hinausgehender aktiver planungsrechtli-

cher Bestandsschutz durch eine Fremdkörperfestsetzung möglich - und mit den städtebauli-

chen Zielen vereinbar - ist. Eine „Fremdkörperfestsetzung“ gem. § 1 (10) BauNVO würde 

Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen der bestehenden Nut-

zungen zulassen und den Eigentumsrechten der Grundstückseigentümer in höherem Umfang 

Rechnung tragen. 

 

Eine solche Festsetzung wäre für die Spielhallen angebracht, von denen keine negativen städ-

tebaulichen Auswirkungen ausgehen.  

 

In Mischgebieten, die durch Wohnnutzung geprägt sind, treten negative städtebauliche Aus-

wirkungen durch eine Beeinträchtigung der Wohnnutzung auf. Dort sind Vergnügungsstätten 

nach derzeitiger Rechtslage auch nur ausnahmsweise zulässig. Dies trifft auf die Spielhallen 

in der Kaiser-Friedrich-Straße 29 sowie der Bleichstraße 8 und 16 zu. Ein erweiterter Be-

standsschutz durch Fremdkörperfestsetzungen widerspräche dem Ziel, das Wohnen vor nega-

tiven Auswirkungen zu schützen, und wird daher nicht vorgenommen.  

 

Der Standort Bleichstraße 77 befindet sich zwar in einem gewerblich genutzten Gebäude, im 

Nachbargebäude und auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird jedoch gewohnt. Zudem 

wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme für diesen Standort erhebliche städtebauliche 

Auswirkungen festgestellt. Eine Fremdkörperfestsetzung würde die Erreichung der städtebau-

lichen Ziele verhindern und wird daher auch hier nicht vorgenommen. 

 

Der Standort Steubenstraße 20 befindet sich zwar in einem gewerblich genutzten Teil des 

Mischgebietes. Ein wesentliches städtebauliches Ziel ist es jedoch, die Straßen am Wasser 

aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die Steubenstraße wurde mit erheblichen 

finanziellen Aufwand neu gestaltet, um das Flanieren am Ufer attraktiver zu machen. Vor 

dem Gebäude Steubenstraße 20 weitet sich der öffentliche Raum, so dass dieser als Platz zum 

Aufenthalt mit Bänken am Wasser umgestaltet wurde. Im Rahmen der Vergnügungsstätten-
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konzeption wurden zudem mögliche negative Auswirkungen auf das Bodenpreisgefüge in der 

Nebenlage konstatiert. Eine Fremdkörperfestsetzung würde die Erreichung der städtebauli-

chen Ziele verhindern und wird daher auch hier nicht vorgenommen. 

 

Das Nutzungskonzept ist Ergebnis eines umfangreichen Abwägungsprozesses zwischen dem 

mit den Planungszielen formulierten öffentlichen Interesse und den Rechten der betroffenen 

Grundstücksnutzer. Das Interesse der betroffenen Eigentümer (evtl. auch Mieter) an der Bei-

behaltung des bisherigen Zustandes ist abwägungserheblich. Auch wenn das BauGB keinen 

Anspruch auf den Fortbestand eines Bebauungsplanes gewährt, so besitzen die Planbetroffe-

nen jedoch regelmäßig ein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass die Bebauungsplanfestset-

zungen nicht ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert werden. 

 

Die dargestellten Einschränkungen sind jedoch erforderlich, um die o. g. Planungsziele zu 

erreichen. Mildere Mittel wie z.B. reine Gestaltungsvorgaben sind nicht ausreichend, um die 

festgestellten vielschichtigen negativen Auswirkungen von Spielhallen und Wettbüros zu 

vermeiden und bereits einsetzende Trading-Down-Prozesse zu stoppen. 

 

2. Verhältnis zum Landesglücksspielgesetz 

 

In § 42 des Landesglücksspielgesetzes Baden-Württemberg werden Mindestabstände von 

jeweils 500 m Luftlinie zwischen zwei Spielhallen sowie zwischen Spielhallen und bestehen-

den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche vorgeschrieben. Ziel dieser Regelungen sowie 

der ergänzenden Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages ist die Eindämmung der Spiel-

sucht. 

 

Diese Regelungen des Landesglücksspielgesetzes stehen einer städtebaulich-planerischen 

Steuerung von Spielhallen durch Bebauungsplan nicht entgegen. Denn es bestehen unter-

schiedliche Regelungszwecke zwischen dem Gewerberecht einerseits und der städtebaulich-

planungsrechtlichen Steuerung von Spielhallen andererseits. Diese gelten grundsätzlich 

gleichrangig nebeneinander und ergänzen sich.  

 

Die Regelungen des Glücksspielrechts beschränken sich zudem auf Spielhallen. Andere For-

men bzw. Unterarten von Vergnügungsstätten werden hiervon nicht erfasst. 

 

Demgegenüber sieht der Bebauungsplan auf Grundlage der gesamtstädtischen Vergnügungs-

stättenkonzeption umfassende bauplanungsrechtliche Regelungen zu allen Arten von Vergnü-

gungsstätten und zu Wettbüros vor. Auch sind der Ausschluss von Spielhallen in sensiblen 

Gebieten - wie vorliegend in allen Mischgebieten - nur mittels Bebauungsplan regelbar. Be-

reits deshalb macht das neue Glücksspielrecht die vorgesehenen planungsrechtlichen Ein-

schränkungen nicht obsolet. 

 

Daher kommt es ausschließlich darauf an, ob ein städtebaulich begründetes Erfordernis für die 

planungsrechtliche Steuerung von Spielhallen besteht. Dies ist vorliegend der Fall. In Pforz-

heim wurde anhand umfangreicher Bestandsanalysen festgestellt, dass eine städtebaulich ver-

trägliche Ansiedlung von Spielhallen als Unterart von Vergnügungsstätten nur im Hauptge-

schäftsbereich erfolgen kann, da die städtebaulichen Spannungen, die Spielhallen regelmäßig 

verursachen, lediglich hier minimiert werden können. Zudem sollen zur Steigerung der At-

traktivität der Innenstadt Spielhallen als zentrale und eben kerngebietstypische Dienstleis-

tungsbetriebe auf den Hauptgeschäftsbereich (Zulässigkeitsbereich) begrenzt werden. In den 

übrigen Gebieten der Innenstadt sind Spielhallen in diesem Fall nachweislich städtebaulich 

nicht verträglich und somit begründet auszuschließen. 
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H. Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplans 

 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

1.1. Art der baulichen Nutzung 

 

Bei dem Bebauungsplan „Vergnügungsstättensatzung Südlich der Innenstadt“ handelt es sich 

um einen Ergänzungsbebauungsplan, der lediglich textliche Festsetzungen zur Zulässigkeit 

von Vergnügungsstätten trifft. Diese Regelungen gehen bezüglich der Beurteilung der Art der 

Nutzung den textlichen Festsetzungen in bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplänen im 

Geltungsbereich vor bzw. ergänzen diese im Hinblick auf die Beurteilung der Zulässigkeit 

von Vergnügungsstätten (vergleiche E. 3.). 

 

Gegenüber dem bisher geltenden Recht ergeben sich folgende Änderungen: Spielhallen und 

Wettbüros sowie Vergnügungsstätten mit sexuellem Hintergrund werden entsprechend den 

Empfehlungen aus der Vergnügungsstättenkonzeption ausgeschlossen. Bisher waren nicht 

kerngebietstypische Vergnügungsstätten in den gewerblich geprägten Teilen der Mischgebiete 

regelmäßig und in den übrigen Teilen ausnahmsweise zulässig. Um die Empfehlungen der 

Vergnügungsstättenkonzeption stringent umzusetzen und dem besonderen Schutzbedürfnis 

des Wohnens Rechnung zu tragen, werden nun Festsetzungen zu diesen Vergnügungsstätten 

ergänzt.   

 

Mit den Festsetzungen soll das unter F. 1. beschriebene Nutzungskonzept umgesetzt werden, 

um die o. g. städtebaulichen Ziele zu erreichen. 

 

Im Geltungsbereich sind Spielhallen und Wettbüros sowie Vergnügungsstätten mit sexuellem 

Hintergrund nicht zulässig. Beim Geltungsbereich handelt es sich um die innenstadtnahen 

Mischgebiete, die zu großen Teilen von Wohnen geprägt werden und die Innenstadtrandlagen, 

die als „B-Lagen“ des zentralen Versorgungsbereiches wichtige Funktionen für die Versor-

gung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen wahrnehmen. Insbesondere in diesen 

Bereichen sind nachweislich einsetzende Trading-Down-Effekte zu beobachten, wie Verzer-

rung des Miet- und Bodenpreisgefüges, Verdrängung anderer Nutzungen (insbesondere Ein-

zelhandel) sowie Einschränkung der Angebotsvielfalt. Hier wie auch in den von Wohnnut-

zung geprägten Bereichen hat sich gezeigt, dass die bestehenden Vergnügungsstätten zu städ-

tebaulich-funktionalen Unverträglichkeiten führen. Diese Nutzungskonflikte gilt es zukünftig 

zu vermeiden, weshalb ein Ausschluss in diesen Bereichen festgesetzt wird. Eine restriktive 

Steuerung von Vergnügungsstätten ist hier erforderlich, um eine weitere Abwertung zu ver-

hindern und die Mischgebiete in ihrer Funktion als innenstadtnahe Wohnstandorte und Ver-

sorgungsbereiche zu erhalten. 

 

Die Stadt unternimmt breite Anstrengungen zur Aufwertung der zentralen Versorgungsberei-

che und der innenstadtnahen Mischquartiere (siehe F. 1. Nutzungskonzept). Das Vergnü-

gungsstättenkonzept und die daraus abgeleitete Steuerung von Vergnügungsstätten ist dabei 

eine wichtige Voraussetzung zur Aufwertung dieser innenstadtnahen Bereiche. Das innen-

stadtnahe Wohnen soll geschützt und gefördert werden. 

 

Weitere Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 

Des Weiteren wird die Empfehlung aus der Vergnügungsstättenkonzeption umgesetzt, Ver-

gnügungsstätten mit sexuellem Hintergrund auszuschließen. Damit sollen negative städtebau-

liche Auswirkungen, die von diesen Einrichtungen ausgehen, vermieden werden. Die Ver-

gnügungsstättenkonzeption empfiehlt eine ausnahmsweise Zulässigkeit in publikumsorientier-
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ten Gewerbegebieten wie z. B. der Wilferdinger Höhe, da diese Nutzungen vergleichsweise 

geringe Auswirkungen auf das Bodenpreisniveau haben. 

 

Nicht kerngebietstypische Diskotheken und Tanzlokale sollen nur in den gewerblich gepräg-

ten Teilen der Mischgebiete ausnahmsweise zulässig sein. In den durch Wohnen geprägten 

Teilbereich soll eine Zulässigkeit zukünftig ausgeschlossen werden. 

 

 

2. Örtliche Bauvorschriften nach LBO 

 

2.1. Werbeanlagen 

 

Durch ergänzende Regelungen zu Werbeanlagen werden die Störpotenziale von Vergnü-

gungsstätten zusätzlich minimiert. Durch diese ergänzenden Vorgaben können eine städtebau-

lich-gestalterische Integration erreicht und Beeinträchtigungen des Stadt- und Straßenbildes 

vermieden werden. 

 

Konkret werden folgende Regelungen für Werbeanlagen von Vergnügungsstätten getroffen: 

 

 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Die Zulässigkeit derartiger 

Werbeanlagen ist auf die Zugangszone der jeweiligen Gebäude im Erdgeschossbereich 

beschränkt. 

 

Mit dieser Festsetzung sollen Werbeanlagen für Vergnügungsstätten auf die Bereiche be-

schränkt werden, wo sie unbedingt erforderlich sind. Beeinträchtigungen des Stadtbildes an 

anderer Stelle werden dadurch ausgeschlossen. 

 

 Pro Gebäude und Vergnügungsstätte ist lediglich ein Hinweisschild, Hängetransparent 

oder Wandtransparent mit einer Werbefläche von maximal 0,3 qm und einer maximalen 

Länge von 1 m zulässig. 

 

Mit dieser Beschränkung der Größe der Werbeanlagen auf das Notwendige soll eine verträg-

liche Integration von Vergnügungsstätten in den Straßenraum bzw. das Stadtbild erreicht 

werden. 

 

 Werbung im Fensterbereich (z. B. Fensterbeschriftung) und das Verkleben von Fenstern 

ist unzulässig. 

 

Das Verkleben der Schaufenster ist branchentypisch und führt zu einer Abschottung der Ge-

bäude. Dadurch ergibt sich eine geschlossen wirkende Schaufenster- und Erdgeschosszone. 

Durch diese Gestaltungsdefizite wird das Stadtbild gestört. Um das zu verhindern, wird Wer-

bung im Fensterbereich und das Verkleben von Fenstern ausgeschlossen. 

 

 Die Verwendung von Werbeanlagen mit Wechsel- und Lauflicht sowie Signalfarben ist 

unzulässig. Eine farbliche Anpassung der Werbeanlagen an die Farbgebung der Fassade 

ist vorzunehmen. 

 

Mit dieser Festsetzung soll eine Beeinträchtigung des Stadtbildes durch aggressiv wirkende 

Werbung verhindert und die Integration von Vergnügungsstätten in den Bestand erreicht wer-

den. 
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Teil II. Umweltbericht 

 

A. Einleitung 

 

 

1. Erfordernis/Methodik der Umweltprüfung 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde für die Wahrung der Belange des Umweltschutzes 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. 

 

2. Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

 

Die Planung betrifft diverse bestehende Bebauungspläne sowie unbeplante Bereiche im 

Bereich südlich der Innenstadt, die überwiegend Mischgebiete festsetzen bzw. als fakti-

sche Mischgebiete nach § 34 BauGB einzustufen sind. Die Bebauungspläne werden 

nicht grundsätzlich geändert. Vielmehr geht es darum, mit entsprechenden textlichen 

Festsetzungen Vergnügungsstätten zu steuern. So soll erreicht werden, dass in diesen 

innenstadtnahen Mischgebieten keine Spielhallen und Wettbüros entstehen, die zu einer 

Abwertung der Stadtteile und einer Störung des Wohnens führen würden. Alle anderen 

bisher festgesetzten Regelungen in den bisher im Plangebiet geltenden Bebauungsplä-

nen haben weiterhin Gültigkeit. 

 

 

B. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

1. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-

nung 

 

Das Gebiet ist bereits überwiegend bebaut und wird weiterhin entsprechend der festge-

setzten Baugebietstypen bzw. geltendem Baurecht nach § 34 BauGB genutzt werden.  

 

2. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen einschließlich 

Wechselwirkungen sowie der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum 

Ausgleich von nachteiligen Umweltauswirkungen 

 

Die Planung lässt keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten, da die Nutzung als 

Kerngebiet bzw. Baugebiet erhalten bleibt. Eingriffe, die bereits planungsrechtlich zu-

lässig sind, sind nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Die Einschränkung von Vergnü-

gungsstätten wird weder an der baulichen Nutzung des Gebietes noch am Verkehrsauf-

kommen oder an der Emissionssituation etwas verändern. Das Gebiet ist bereits über-

wiegend bebaut und wird weiterhin entsprechend dem geltenden Baurecht genutzt wer-

den. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch/Siedlung, Land-

schaftsbild/Erholungsfunktion, Arten und Biotope, Wasser, Geologie/Boden sowie 

Klima/Luft sind daher nicht zu erwarten. 
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C. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehe-

nen nachteiligen Umweltauswirkungen 

 

Die unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen werden im Rahmen der üblichen 

Umweltüberwachung (Immissionsschutz, Klimaanalyse: Temperatur, Wind, Arten- und Bio-

topschutz etc. – vgl. entsprechende Berichte wie z.B. „Umweltdaten der Stadt Pforzheim“ des 

Amtes für Umweltschutz) der damit befassten Umweltbehörden überprüft.  

 

D. Zusammenfassung des Umweltberichtes 

 

Die Steuerung von Vergnügungsstätten südlich der Innenstadt lässt keine erheblichen nachtei-

ligen Umweltauswirkungen erwarten. 

 

 

 

 

Pforzheim, den 12.12.2019 

61 GS 


